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Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden. Obwohl das allen klar ist, können sich viele Unternehmen nicht zur Ausbildung entscheiden. Sie ist zu teuer, zu zeitintensiv und aufwendig. Aber nur wer Vor- und Nachteile gegenüber stellt, kann eine Entscheidung für oder gegen das Angebot der Altenpflegeausbildung im Betrieb treffen.

· Es wird immer schwieriger gute Fachkräfte zu finden. Der Mangel trifft das einzelne Unternehmen und die gesamte Pflegebranche. Ausbildung ist Personalpolitik mit Blick in die Zukunft. 
· In vielen Unternehmen ist die Altersstruktur eher homogen, d.h. ein Großteil der Mitarbeiter wird zur gleichen Zeit aus dem Erwerbsleben austreten. In einem Team mit heterogener Altersstruktur kann der Ausstieg von Mitarbeitern in den Ruhestand besser ausgeglichen werden bzw. eine interne Nachbesetzung in leitende Position, z.B. Pflegedienstleitung, erfolgen.

· Die Arbeit in der Pflege schließt ein lebenslanges Lernen mit ein. Auszubildende bringen wissenschaftliche Neuerungen in das Unternehmen. Vom Austausch in der Praxis profitieren alle Mitarbeiter. 
· Wer ausbildet zeigt Verantwortungsbewusstsein, Interesse an zukünftigen Strukturen und gibt jungen Menschen Perspektiven. Zunehmend wird dieser Aspekt für Senioren und Angehörige eine Rolle spielen, wenn es um die Auswahl einer Pflegeeinrichtung geht.

Rechtliche Grundlagen
Die Grundlagen der Altenpflegeausbildung sind im Altenpflegegesetz (AltPflG) und in der  Altenpflege-Ausbildung- und Prüfungsverordnung (AltPflAPrV) geregelt. Eine enge Verknüpfung besteht mit den Gesetzen der Pflege: dem SGB V, SGB XI und SGB XII. 
Seitens der Pflegeeinrichtung finden für den Praxisanleiter die Bestimmungen der Sächsi-schen Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe (SächsGfbWBVO) Anwendung.

In den meisten Fällen beginnen die Auszubildenden vor der Vollendung des 18. Lebensjahres. Somit sind neben allen Arbeitsschutzgesetzen auch die Bestimmungen des Jugend-schutzgesetzes
 (JuSchG) zu beachten.

Die Altenpflegeausbildung fällt nach § 28 AltPflG nicht unter das Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die Regelungen des SGB III zur Förderung der Ausbildung (§ 60 Abs. 1 SGB III) finden trotzdem Anwendung, da das SGB III auf das Altenpflegegesetz verweist. Nach Auslaufen des Konjunkturpaketes ist eine Förderung des dritten Ausbildungsjahres nicht mehr möglich. Allerdings haben sich einige Bundesländer für eine Finanzierung im dritten Jahr entschieden. Sachsen gehört nicht dazu.
Altenpflegeausbildung
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Ziel der Ausbildung ist es, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die eine eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben in der Altenpflege und -betreuung sowie in der Beratung ermöglichen (§ 3 Abs. 1 AltPflG). Am Ende der Ausbildung verfügt der Schüler über die formale Qualifikation für die Übernahme aller delegierbaren Leistungen der Behandlungspflege im Sinne des SGB V.
Die Altenpflegeausbildung hat eine Dauer von mindestens 3 Jahren. Es gibt eine Vielzahl von Teilzeitmodellen, die z.B. eine bessere Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie oder eine berufsbegleitende Ausbildung erlauben. Der Umfang einer Teilzeitausbildung beträgt maximal 5 Jahre. In Einzelfällen ist eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. Das muss bei der zuständigen obersten Landesbehörde (Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz) beantragt werden. 

Die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbildung sind im § 6 AltPflG geregelt. Mit Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen zehnjährigen Schulabschluss kann die Ausbildung direkt begonnen werden. Liegt ein Hauptschulabschluss vor, muss der Bewerber mindestens über einen anerkannten Berufsabschluss oder über den Abschluss als Krankenpflegehelfer bzw. über eine abgeschlossene äquivalente landesrechtliche Ausbildung von mindestens einjähriger Dauer in der Alten- oder Krankenpflegehilfe verfügen. Hinzu kommt die persönliche und gesundheitliche Eignung für den Beruf der Altenpflege. Persönliche Voraussetzungen sind z.B. die Freude an der Arbeit mit Menschen, Bereitschaft zur Übernahme von körpernahen Tätigkeiten, gepflegtes Erscheinungsbild, Zuverlässigkeit, Offenheit, Lernbereitschaft, psychische und physische Belastbarkeit. Der Gesetzgeber benennt keine Altersgrenze für die Aufnahme einer Altenpflegeausbildung.

Die Ausbildung ist in Lernfelder strukturiert. Dabei wechseln sich theoretische und praktische Einheiten in vorher festgelegten Blöcken ab. So kann theoretisches Wissen zeitnah in der Praxis angewandt und gefestigt werden. Die Abschnitte des Unterrichts und der praktischen Arbeit sind inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt.
Träger der theoretischen Ausbildung ist die Altenpflegeschule. Diese trägt die Gesamtverantwortung für die Ausbildung (§ 4 Abs. 4 AltPflG).
Die Ausbildung gilt nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen am Ende des 3. Lehrjahres als bestanden. Die Prüfung umfasst einen mündlichen und einen schriftlichen theoretischen Teil sowie eine praktische Abschlussprüfung in der Pflegeeinrichtung. Nach bestandener Prüfung kann der Auszubildende die Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung beim Kommunalen Sozialverband Sachsen beantragen. Erst mit der Erlaubniserteilung ist der Auszubildende Pflegefachkraft, nicht mit der bestandenen Prüfung.
Wer kann die praktische Ausbildung übernehmen?
Alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen der ambulanten und stationären Altenpflege nach 
§ 71 Abs. 2 SGB XI können Altenpflegeschüler ausbilden (§ 4 Abs. 3 AltPflG). Die Pflegeeinrichtung im Freistaat Sachsen muss mindestens 4 Pflegefachkräfte (summarisch 3 Vollzeitkräfte) vorhalten. Das bedeutet, dass kleinere Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege nicht als Ausbildungsträger fungieren können.

Unterschieden wird zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung (Ausbildungsträger) und den Ausbildungsunternehmen. Der Ausbildungsträger übernimmt den größten Teil der praktischen Anleitung. Sofern er nicht alle Bereiche absichern kann, ist eine Zusammenarbeit mit andern Ausbildungsunternehmen möglich (§ 4 Abs. 3 AltPflG). Dazu zählen gerontopsychiatrische Kliniken, Krankenhäuser mit geriatrischen Abteilungen, geriatrische Rehabilitationseinrichtungen und Einrichtungen der offenen Altenhilfe.

Der praktische Ausbildungsteil umfasst mindestens 2500 Stunden. Grundlage der praktischen Ausbildung ist der betriebliche und individuelle Ausbildungsplan. Der Schüler wird entsprechend seines Wissensstandes und mit dem Ziel des Erlernens beruflicher Handlungskompetenzen eingesetzt. Die Gesamtverantwortung verbleibt bei der Pflegedienstleitung. Bestimmte Aufgaben können an den Praxisanleiter oder Fachkräfte delegiert werden. Während der Ausbildungszeit darf der Schüler Leistungen der Behandlungspflege nur in Anwesenheit von Pflegefachkräften erbringen. 
Welche Aufgaben hat der Ausbildungsträger?
Ziel der Ausbildung ist das systematische Heranführen an die eigenständige Übernahme von Aufgaben der Pflege, Behandlung und Betreuung. Damit dies wirklich gelingt, müssen die Rahmenbedingungen der praktischen Ausbildung stimmen. Die Einrichtungsleitung und die Führungskräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass eine gute Ausbildung möglich ist. Sie müssen geeigneten Strukturen und Prozesse im Unternehmen etablieren.

Ausbildungskonzept

Ähnlich dem Pflege- und dem Einarbeitungskonzept schafft das Ausbildungskonzept die theoretische Grundlage im Unternehmen. Es fasst die wichtigsten Regelungen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben zusammen. Aussagen zu folgenden Punkten sollten enthalten sein:

· Ausbildungsverständnis im Unternehmen
· Räumlichkeiten und Materialien
· Praxisanleitung

· Kooperationsbeziehungen (Schule, Praktikumspartner) 
· Zusammenarbeit mit anderen Ausbildungsunternehmen

· Kommunikation und Informationsfluss im Unternehmen
· Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

· Umgang mit Werbung und der Gestaltung des Auswahlverfahrens
· Inhalten und Aufbau des Ausbildungsvertrag 
· Betrieblicher Ausbildungsplan
· Gestaltung der Dokumentation des Ausbildungsverlaufes
· Evaluation des Konzeptes.
Das Konzept sollte mindestens allen am Ausbildungsprozess Beteiligten bekannt sein. Ausbilden ist immer eine Verantwortung des ganzen Unternehmens, die von allen mit zu tragen ist um zum Erfolg zu führen. Die Akzeptanz der Mitarbeiter kann durch das Mitwirken bei der Erstellung des Konzeptes verbessert werden.
Praxisanleiter
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass der Ausbildungsträger einen Praxisanleiter zur Verfügung stellen muss. Dabei handelt es sich um eine geeignete Fachkraft, die den Auszubildenden anleitet und begleitet (§ 2 Abs. 2 AltPflAPrV). Voraussetzung für die Eignung zum Praxisanleiter sind der Abschluss als Pflegefachkraft, eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung sowie eine pädagogische Weiterbildung. Die Sächsische Weiterbildungsverordnung für Gesundheitsfachberufe sieht für die Weiterbildung zum Praxisanleiter einen Umfang von 200 Stunden in Theorie und Praxis vor. 

Der Praxisanleiter steht im engen Austausch mit der Altenpflegeschule. Er unterstützt den Auszubildenden bei der Erlangung beruflicher Kompetenz und begleitet ihn im praktischen Lernprozess. Einrichtungs-, Pflegedienstleitung sowie alle Mitarbeiter unterstützen den Praxisanleiter in seiner Arbeit. Der Ausbildungsträger stellt dem Praxisanleiter ausreichend Zeit für seine Aufgabe zur Verfügung. Bei der Dienstplanerstellung ist die gemeinsame Einteilung von Anleiter und Auszubildenden empfehlenswert.
Kooperation zwischen Schule und Ausbildungsträger
Die Mehrzahl der Pflegeeinrichtungen betreibt selbst keine anerkannte Schule. In dem Fall ist es immer notwendig, dass der Ausbildungsträger einen Vertrag mit einer Altenpflegefachschule, die den theoretischen Teil der Ausbildung übernimmt, schließt (§ 13 Abs. 1 AltPflG). 

Die Zusammenarbeit kann unterschiedlich zu Stande kommen. Entweder sucht sich das Unternehmen eine Schule und schließt einen entsprechenden Vertrag oder die Initiative wird von der Schule ergriffen. In einigen Fällen entsteht der Kontakt über den Bewerber, wenn dieser z.B. bereits eine Altenpflegeschule für sich ausgewählt hat.
Eine enge Zusammenarbeit und gute Abstimmung der praktischen und theoretischen Ausbildung ist entscheidend für den Erfolg der Ausbildung. Eine Kooperation mit mehreren Schulen ist möglich.
Betrieblicher Ausbildungsplan

Der Ausbildungsplan ist Grundlage der praktischen Ausbildung (§ 2 Abs. 2 AltPflAPrV). Der Ausbildungsplan teilt die praktische Ausbildung in erreichbare und kontrollierbare Unterziele, die in den Arbeitsalltag integrierbar sind. Die Struktur sollte sich an den Ausführungen der Anlage 1 Teil B der AltPflAPrV orientieren. Eine gemeinsame Erarbeitung mit der Berufsschule ist empfehlenswert. Der betriebliche Ausbildungsplan wird jeweils individuell auf den einzelnen Auszubildenden angepasst (individueller Ausbildungsplan).
Finanzierung

Der Ausbildungsträger ist verpflichtet, dem Schüler für die gesamte Zeit der Ausbildung eine angemessene Ausbildungsvergütung zu zahlen (§ 17 Abs. 1 AltPflG). Das Ausbildungsentgelt ist auch während der theoretischen Ausbildung oder im Praktikum bei anderen Unternehmen zu zahlen. Auf den Ausbildungsträger kommen weiterhin die Aufwendungen für die Zeit der Anleitung und Begleitung sowie für den Praxisanleiter zu.

Die Kosten können nach § 82a SGB XI über die Pflegevergütung refinanziert werden. Der Antrag ist jährlich neu bei der Pflegekasse zu stellen. Die Federführung liegt im Freistaat Sachsen bei der AOK PLUS. Die Antragsunterlagen können unter www.lvhs-sachsen.de in der Rubrik Lexikon, Stichwort Azubi heruntergeladen werden. Wir sind Ihnen bei der Antragstellung gerne behilflich. Die Refinanzierung ist auch bei Umschülern möglich. Die Anwendung des § 82a SGB XI entfällt, wenn andere Förderprogramme greifen (Vermeidung von Doppelfinanzierung).

Letztlich werden die Ausbildungskosten an die Pflegebedürftigen weitergegeben.
Die Arbeitsagenturen und der Europäische Sozialfonds (ESF) haben verschiedene Förderprogramme aufgelegt. Sprechen Sie die Partner direkt an.
Darüber hinaus trägt der praktische Einsatz des Auszubildenden zur Refinanzierung bei. 

Wie werden Auszubildende erreicht? 
In der Vergangenheit waren es die Auszubildenden, die für sich werben mussten. Dieses Bild hat sich gewandelt. Nicht nur im Pflegebereich nehmen die Bewerberzahlen immer weiter ab. Zum einen liegt das an den rückläufigen Schulabgängerzahlen. Zum anderen fehlt es dem Beruf des Altenpflegers an Attraktivität. Durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung ist gerade die Pflege auf Nachwuchs angewiesen. Das Interesse für die Altenpflegeausbildung muss also geweckt werden, um den Fachkraftbedarf von morgen decken zu können. 
In erster Linie wendet sich die Öffentlichkeitsarbeit an Schulabgänger. Jedoch dürfen andere Zielgruppen nicht vergessen werden. Eine Ausbildung kommt ebenfalls als Weiterbildung oder Umschulung für Altenpflegehelfer oder Quereinsteiger in Frage. Erfolgreiche Werbung ist gezielt auszurichten. Sie muss die Bedürfnisse des Unternehmens ebenso einschließen wie die Erwartungen des Adressaten. 
Um Interessenten ansprechen zu können, müssen die Informationswege der Zielgruppe bekannt sein. Schulabgänger beziehen ihre Informationen zu Ausbildung und Ausbildungsträger hauptsächlich aus dem Internet. 
Weitere wichtige Quellen sind Schule, Jobcenter, örtliche Presse oder Erfahrungsberichte anderer Azubi´s, der Eltern und Verwandten. 
Um andere begeistern zu können, muss man selbst überzeugt sein. So können z.B. Mitarbeiter nach ihrer Motivation zum Beruf befragt werden. Aspekte, die gerade das eigene Unternehmen für mögliche Bewerber interessant machen, müssen entdeckt und dargestellt werden. Es geht um die Außen- und Selbstsicht, aber auch um das Bild der Mitarbeiter vom Unternehmen. Eine gute Personalpolitik sichert eine hohe Übernahmequote der Schüler und ist gleichzeitig Werbung für kommende Jahrgänge. In einem Maßnahmeplan können Zuständigkeiten festgelegt und Terminen geplant werden. So bewahren alle den Überblick. 
Den Ideen in der Werbung sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Werbung funktioniert am besten, wenn man Menschen in ihrem Lebensumfeld anspricht. Regelmäßig finden auf regionaler Ebene Berufsinformationstage an Schulen, Jobbörsen oder Beratungstermine in Abschlussklassen statt. Angebote von Praktika und Schnuppertagen, Projekte zwischen Alt und Jung bieten einen Einblick in das Berufsfeld und wecken so die Lust auf eine Ausbildung.

Ab Juli 2011 können die Pflegeeinrichtungen Freiwilligendienste einrichten. 

Unter der Rubrik „Azubi gesucht“ lässt sich die eigene Homepage als Werbeportal des Unternehmens nutzen. Aber auch Annoncen bei www.arbeitsagentur.de, www.jobmonitor.de, www.jobrapido.de und vielen weiteren Anbietern können potentielle Auszubildende zum Unternehmen hinführen. 

Selbstverständlich machen traditionelle Medien wie Werbeflyer, Plakate oder Anzeigen in der örtlichen Presse auf freie Ausbildungsstellen im Unternehmen aufmerksam. Im ambulanten Pflegedienst bildet die Fahrzeugflotte viel Werbefläche. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet ebenfalls kostenfrei Informationsmaterial an.

Was ist bei der Einstellung des Auszubildenden zu beachten?
Die Pflegeeinrichtung kann den Bewerber einem geeigneten Auswahlverfahren unterziehen.
Neben den formalen Vorgaben des AltPflG sollte das Unternehmen darauf achten, dass der Auszubildende in das bestehende Team passt und sich mit den Zielen der Pflegeeinrichtung identifizieren kann. Sicherlich liegen schon Erfahrungen für den Auswahlprozess von Mitarbeitern vor. 
Eine Auflistung der wichtigsten Kriterien erleichtert die Vorauswahl der Bewerbungen, das Führen von Bewerbergesprächen und die abschließende Entscheidungsfindung.

Vielleicht hat der Bewerber sich bereits in Praktika oder im Freiwilligendienst Vertrauen erarbeitet.

Eine Abstimmung mit den Forderungen der Berufsschule kann unter Umständen zusätzliche Arbeit ersparen.
Ausbildungsvertrag

Die Pflegeeinrichtung als Ausbildungsträger und der Bewerber schließen einen Ausbildungsvertrag. Die Rechtsvorschriften zum Arbeitsvertrag finden auch Anwendung auf den Ausbildungsvertrag. Das Altenpflegegesetz regelt den Mindestinhalt des Vertrages (§ 13 Abs. 2 AltPflG). Dazu zählen

· das Berufsziel der Ausbildung

· das genaue Datum des Beginns und die Dauer

· die Angaben über die inhaltliche und zeitliche Gliederung gemäß AltPflAPrV

· die regelmäßige wöchentliche und tägliche Arbeitszeit der praktischen Ausbildung

· die Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung
· Aussagen zu Probezeit (regulär 6 Monate)

· die Dauer des Urlaubs

· Kündigungsmodalitäten 
· eventuell zur Anwendung kommende betriebliche Besonderheiten (z.B. Tarifvertrag). 
Darüber hinaus können beide Vertragsseiten Rechte und Pflichten, z.B. die Verpflichtung zur Teilnahme am theoretischen Unterricht, vereinbaren. Der Ausbildungsvertrag sollte sich am im Unternehmen üblichen Arbeitsvertrag orientieren. 
Der Ausbildungsvertrag bedarf immer der Zustimmung durch die Fachschule. Werden während der Ausbildung Änderungen im Vertrag notwendig, bedarf es der erneuten Zustimmung der Schule.

Der Ausbildungsvertrag ist vom Träger der praktischen Ausbildung, vom Schüler und bei minderjährigen Auszubildenden durch den gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. 
Der Ausbildungsvertrag läuft grundsätzlich mit dem regulären Ende der Ausbildung aus. Sollte die Prüfung nicht bestanden werden, kann der Ausbildungsvertrag auf schriftlichen Antrag bis zur nächsten Prüfung verlängert werden, maximal jedoch für ein Jahr (§ 19 Abs. 2 AltPflG). 
Einen Ausbildungsvertrag kann nur schließen, wer die Voraussetzungen als Ausbildungsträger erfüllt.

Auswertung und Rückmeldung 
In regelmäßigen Abständen wertet der Praxisanleiter gemeinsam mit dem Auszubildenden und der Lehrkraft der Berufsschule dessen Fortschritte aus, bespricht eventuelle Schwierig-keiten und Probleme oder gibt Hilfestellung. Darüber hinaus erfolgt nach Abschluss jedes praktischen Einsatzes eine schriftliche Bescheinigung über die Durchführung dieses Arbeitsabschnittes (§ 2 Abs. 4 AltPflAPrV). Diese beinhaltet die Dauer des Einsatzes, den Ausbildungsbereich, die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten, eventuelle Fehlzeiten und Fehlverhalten des Auszubildenden. Diese Nachweise dienen der Altenpflegeschule zur Bewertung der Gesamtleistung des Auszubildenden und zum Überblick über durchlaufene Arbeitsfelder. 
Zusammenfassung

Ausbildung ist gerade im Pflegebereich ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Die Altenpflegeausbildung wird getragen von einer guten Zusammenarbeit zwischen Fachschule und Ausbildungsträger, die für eine enge Vernetzung zwischen Theorie und Praxis sorgen.
Eigentlich können viele Unternehmen ausbilden. Starten Sie jetzt in die Zukunft.

Ein Handbuch zur Altenpflegeausbildung mit vielen weiteren Informationen finden Sie z.B. beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Im Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit auf die Verwendung der weiblichen und männlichen Personenbezeichnung verzichtet. Die verwendete Bezeichnung drückt die männliche und weibliche Form aus.[image: image2.png]


[image: image3.png]



Altenpflegeausbildung





theoretische Ausbildung


2100 Stunden





praktische Ausbildung


2500 Stunden





Berufsschule





Ausbildungsträger











PAGE  
	Internet: 
E-Mail:   
	www.lvhs-sachsen.de

lvhs-sachsen@t-online.de
	Sitz: 

Dresden 
VR 1571
	Bankverbindung:

Bank für Sozialwirtschaft
	Mitglied der B.A.H.

Bundesarbeitsgemeinschaft

Hauskrankenpflege e.V.

	
	
	
	BLZ: 860 205 00

Konto: 3469900
	BIC: BFSWDE33LPZ
IBAN: DE64860205000003469900
	



[image: image4.jpg]